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Anmerkungen

Schematisierte Darstellung des Bildungswesens. Die Abbildung des Sekundarbereichs I
orientiert sich an der Verteilung der Schülerzahlen in der Jahrgangsstufe 8 für das Jahr
2001 im Bundesdurchschnitt: Hauptschule 22,7 %, Realschule 24,4 %, Gymnasium 29,5 %,
integrierte Gesamtschule 8,9 %.

Die Durchlässigkeit zwischen den Schularten und die Anerkennung der Schulabschlüs-
se ist bei Erfüllung der zwischen den Ländern vereinbarten Voraussetzungen grund-
sätzlich gewährleistet. Die Dauer der Vollzeitschulpflicht (allgemeine Schulpflicht) be-
trägt 9 Jahre, in 5 Ländern 10 Jahre, und die anschließende Teilzeitschulpflicht
(Berufsschulpflicht) 3 Jahre.

1 In einigen Ländern bestehen besondere Formen des Übergangs vom Kindergarten in die
Grundschule (Vorklassen, Schulkindergärten). In Berlin und Brandenburg umfasst die
Grundschule 6 Jahrgangsstufen.

2 Beschulung von Behinderten entsprechend den Behinderungsarten in Sonderformen der
allgemein bildenden und beruflichen Schulen, teilweise auch integrativ zusammen mit
Nichtbehinderten. Schulbezeichnung nach Landesrecht unterschiedlich (Sonderschule /
Schule für Behinderte / Förderschule).

3 Die Jahrgangsstufen 5 und 6 bilden unabhängig von ihrer organisatorischen Zuordnung
eine Phase besonderer Förderung, Beobachtung und Orientierung über den weiteren Bil-
dungsgang mit seinen fachlichen Schwerpunkten. In einigen Ländern ist die Orientie-
rungsstufe oder Förderstufe als eigenständige Schulart eingerichtet.

4 Die Bildungsgänge der Hauptschule und der Realschule werden auch an Schularten mit
mehreren Bildungsgängen mit nach Ländern unterschiedlichen Bezeichnungen angebo-
ten. Hierzu zählen die Mittelschule (Sachsen), Regelschule (Thüringen), Sekundarschule
(Sachsen-Anhalt), Erweiterte Realschule (Saarland), Integrierte Haupt- und Realschule
(Hamburg), Verbundene Haupt- und Realschule (Hessen, Mecklenburg-Vorpommern) und
Regionale Schule (Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern) sowie die Gesamtschule.

5 Der Bildungsgang des Gymnasiums wird auch an Gesamtschulen angeboten. In der ko-
operativen Gesamtschule sind drei Bildungsgänge (Bildungsgänge der Hauptschule, Real-
schule und des Gymnasiums) pädagogisch und organisatorisch zusammengefasst, in der
integrierten Gesamtschule bilden sie eine pädagogische und organisatorische Einheit. Die
Einrichtung von Gesamtschulen ist nach dem Schulrecht der Länder unterschiedlich ge-
regelt.

6 Die allgemein bildenden Schulabschlüsse nach Jahrgangsstufe 9 und 10 tragen in einzel-
nen Ländern besondere Bezeichnungen. Nachträglicher Erwerb dieser Abschlüsse an A-
bendschulen möglich.

7 Zugangsvoraussetzung ist die formelle Berechtigung zum Besuch der Gymnasialen Ober-
stufe, die in der Regel nach Jahrgangsstufe 10 erworben wird. Der Erwerb der Allgemei-
nen Hochschulreife erfolgt zur Zeit in den meisten Ländern noch nach 13 aufsteigenden
Schuljahren. In mehreren Ländern wird die Hochschulreife bereits nach 12 Jahren erlangt
oder es erfolgt gegenwärtig schrittweise die Umstellung auf eine zwölfjährige Dauer der
Schulzeit. In anderen Ländern gibt es Angebote zur Verkürzung der Schulzeitdauer auf 12
Jahre bis zum Abitur. 



8 Die Berufsoberschule besteht bisher nur in einigen Ländern und bietet Absolventen mit
Mittlerem Schulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung bzw. fünfjähriger Be-
rufstätigkeit die Möglichkeit zum Erwerb der Fachgebundenen Hochschulreife. Bei
Nachweis von Kenntnissen in einer zweiten Fremdsprache ist der Erwerb der Allgemei-
nen Hochschulreife möglich.

9 Die Fachoberschule ist eine 2-jährige Schulart, die aufbauend auf dem Mittleren Schul-
abschluss mit Jahrgangsstufe 11 und 12 zur Fachhochschulreife führt. Für Absolventen
mit Mittlerem Schulabschluss und einer beruflichen Erstausbildung ist der unmittelbare
Eintritt in Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule möglich.

10 Berufsfachschulen sind berufliche Vollzeitschulen verschiedener Ausprägung im Hinblick
auf Zugangsvoraussetzungen, Dauer und Abschlüsse. Besondere Form der 2-jährigen Be-
rufsfachschule mit einem Mittleren Schulabschluss als Zugangsvoraussetzung, die zum
Abschluss staatlich geprüfter Assistent führt, sowie die ein- oder zweijährige Berufs-
fachschule zur Vermittlung einer beruflichen Grundbildung. In Verbindung mit dem Ab-
schluss eines mindestens zweijährigen Bildungsgangs kann unter bestimmten Voraus-
setzungen die Fachhochschulreife erworben werden.

11 Zusätzlich zum berufsqualifizierenden Abschluss ggf. Erwerb des Hauptschulabschlusses
oder des Mittleren Schulabschlusses.

12 Fachschulen dienen der beruflichen Weiterbildung (Dauer 1-3 Jahre) und setzen grund-
sätzlich den Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf und eine entsprechende Berufstätigkeit voraus. Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist zusätzlich der Erwerb der Fachhochschulreife möglich. 

13 Einschließlich Hochschulen mit einzelnen universitären Studiengängen (z.B. Theologie,
Philosophie, Medizin, Verwaltungswissenschaften, Sport).

14 Die Berufsakademie ist eine Einrichtung des tertiären Bereichs in acht Ländern, die eine
fachwissenschaftliche Ausbildung an einer Studienakademie mit einer praktischen Be-
rufsausbildung in einem Betrieb im Sinne eines dualen Systems verbindet.
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